GESCHÄFTSORDNUNG

für

VERBANDSTAGE (V.T.)

1) Diese Geschäftsordnung (G.O.) gilt in ihren zutreffenden Teilen auch für außerordentliche Verbandstage (a.o.V.T.).
2) Im nachfolgenden steht „Vereine“ immer für Mitglieder im Sinne der Statuten.

3) Das Recht der Teilnahme ist durch die Satzungen des Wiener Schachverbandes geregelt.

4) Als Ausweis dient die Delegiertenkarte, soweit es sich um einen Vereinsvertreter mit Stimmrecht handelt. Vor Beginn des V.T. erfolgt die Eintragung in die Präsenzliste, wobei zugleich die Anzahl der beim Verband gemeldeten Mitglieder, für welche der betreffende Delegierte stimmberechtigt ist, in die Delegiertenkarte eingetragen wird. Als Stichtag für diese Zahl gilt immer der letzte Tag des vorhergehenden Quartals.

5) Der V.T. ist beschlussfähig, sobald die Hälfte der stimmberechtigten Verbandsmitglieder anwesend ist. Sind zur vorgesehenen Beginnzeit weniger Delegierte anwesend, so findet eine viertel Stunde später der V.T. statt, der auf jeden Fall beschlussfähig ist.
6) Der Präsident (einer der Vizepräsidenten) führt den Vorsitz. Hat er selbst ein Referat zu halten oder einen Bericht zu bringen, so übergibt er nach der Begrüßung den Vorsitz an das rangnächste Mitglied des Vorstandes (oder das an Jahren älteste), welches selbst kein Referat oder keinen Bericht zu bringen hat. Der neue Vorsitzende erteilt das Wort zu den Berichten (z.B. des Präsidenten, des Kassiers und des Überwachungsausschusses) und leitet die Debatten. Er bringt die Vorschläge für das Wahlkomitee, lässt darüber beschließen und unterbricht die Tagung für die Dauer der Beratungen des Wahlkomitees.
7) Die Tagung wird wieder eröffnet und das Präsidium wird dem Vorsitzenden des Wahlkomitees übergeben, welcher die Wahlvorschläge bekannt gibt und die Wahl des Präsidenten selbst leitet. Danach übergibt der Vorsitzende des Wahlkomitees dem neugewählten Präsidenten den Vorsitz. Dieser bringt die Wahl zum Abschluss.

8) Unter dem Vorsitz des neugewählten Präsidenten (eines der Vizepräsidenten) wird über Anträge verhandelt und abgestimmt. Anträge können vom Vorstand als Ganzes und von den Vereinen gestellt werden. Anträge von Vereinen sind mindestens 3 Wochen vor dem V.T. dem Verbandsvorstand schriftlich zuzuleiten. Mündliche Anträge auf  dem V.T. (durch die mit der Delegiertenkarte ausgewiesenen Vereinsvertreter) können nur behandelt werden, wenn ihnen die Versammlung die Dringlichkeit (3/4 Mehrheit) zugesteht.

9) Wortmeldungen sind nur durch Delegierte und Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Überwachungsausschusses zulässig. Andere Teilnehmer können nur über Aufforderung des Vorsitzenden zu Wort kommen. Die Redner erhalten in der Reihenfolge der Anmeldungen das Wort.

10) Bei Anträgen „zur Geschäftsordnung“ wird das Wort sofort außerhalb der Rednerliste erteilt. Diese Anträge dürfen sich nur auf formelle Abwicklungsfragen des gerade zur Debatte stehenden Gegenstandes beziehen

11) Bei einem Antrag auf „Schluss der Rednerliste“ kommen die vorgemerkten Redner noch zu Wort. Bei einem Antrag auf „ Schluss der Debatte“ erhält nur noch der Referent (Antragsteller, Berichterstatter) das Wort, falls einem solchen Antrag zugestimmt wird. Richtigstellungen sind erst am Schluss der Debatte zulässig.

12) Die Redezeit ist wie folgt begrenzt: Dem Antragsteller stehen 30 Minuten zur Verfügung, jeder Debattenredner hat fünf Minuten Redezeit. Zu jedem Tagesordnungspunkt kann ein Redner nur einmal sprechen, es sei denn, der Präsident erteilt ihm ausdrücklich ein zweites Mal das Wort. Das Schlusswort bleibt dem Referenten überlassen, darf jedoch eine Redezeit von fünf Minuten nicht überschreiten. Die Redner sollen vor Beginn ihrer Ausführungen Name und Verein nennen.

WAHLORDNUNG
(zur Geschäftsordnung für Verbandstage)

1) Die durch eine Delegiertenkarte beim V.T. ausgewiesenen Vereinsvertreter haben das Stimmrecht für ihre beim Verband gemeldeten Vereinsmitglieder, soweit in der Beitragszahlung für diese an den Verband kein Rückstand ist.
2) Der V.T. bestimmt ein aus drei oder fünf Personen bestehendes Wahlkomitee, für welches der Vorstand einen Vorschlag zu machen hat. Liegen von Seiten der Delegierten anderslautende Vorschläge vor und ist kein Einvernehmen über einen gemeinsamen Vorschlag zu erzielen, so wird abgestimmt: Zuerst der Vorschlag des Vorstandes, dann die übrigen Vorschläge der Reihe nach. Erreicht ein Vorschlag die einfache Mehrheit, dann ist die Wahl beendet. Das Wahlkomitee ist angehalten, vor Beginn der Beratungen einen Vorsitzenden aus seinen Reihen zu wählen.
3) Der scheidende Vorstand hat einen Vorschlag für die Wahl des neuen Vorstandes zu erstellen. Weiters hat jeder Verein das Recht, für den gesamten Vorstand oder für einzelne Mitglieder desselben einen Vorschlag zu machen. Solche Vorschläge müssen dem Verbandsvorstand schriftlich mindestens drei Wochen vor dem Verbandstag zugegangen sein. Mündliche Wahlvorschläge können nur dann behandelt werden, wenn ihnen vom V.T. mit ¾ Mehrheit die Dringlichkeit zugebilligt wird. Besetzen jedoch die Vorschläge den Vorstand nicht vollständig, so hat das Wahlkomitee von sich aus Ergänzungen vorzunehmen. Sind mehrere Vorschläge vorhanden und ist es dem Wahlkomitee nicht möglich, diese Vorschläge mit Besprechungen mit den Proponenten auf einer gemeinsamen Liste zu vereinen, so legt das Wahlkomitee fest, in welcher Reihenfolge abgestimmt werden soll, wobei der Vorschlag des alten Vorstandes jeweils Vorrang hat.
4) Die Wahl erfolgt offen durch Erheben der Delegiertenkarte. Ist ein solches Ergebnis nicht klar, so erfolgt die Abstimmung einzeln nach Verlesung. Zwei Stimmenzähler registrieren voneinander unabhängig das Ergebnis. Über den Präsidenten, den ersten Kassier und den ersten Schriftführer muss gesondert abgestimmt werden. Der übrige Vorstand kann – sofern nur eine Liste vorliegt – gemeinsam (en bloc) gewählt werden.

5) Dem Vorschlagsrecht des Vorstandes zur Wahl unterliegen auch der Überwachungsausschuss, der Disziplinarausschuss und dessen Stellvertreter. Außer dem Vorstand können sämtliche Ausschüsse und Funktionäre, die im vorstehenden Absatz genannt wurden, auch von den Vereinen zur Wahl vorgeschlagen werden.
DISZIPLINARORDNUNG DES WIENER SCHACHVERBANDES

§1

Geltungsbereich

Dieser Disziplinarordnung unterliegen alle Verbandsmitglieder (§ 4 der Statuten des Wiener Schachverbandes), alle Vereinsangehörigen (§ 5 der Statuten des Wiener Schachverbandes), alle Mitglieder des Verbandsvorstandes (§ 13 der Statuten des Wiener Schachverbandes), alle Referenten, Ausschuss- und Kommissionsmitglieder des Wiener Schachverbandes (§ 14 Abs. 2 lit f, Abs. 3 der Statuten des Wiener Schachverbandes), sowie außerordentliche Mitglieder und Gastspieler von Verbandsmitgliedern.
